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Lustlose Formübung
Der EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht 2020 – eine (vorerst) vertane Chance.

eine größere Unabhängigkeit der
Staatsanwaltschaften hinzuarbeiten,
und er verweist auch auf das Problem
des ministeriellen Weisungsrechts.
Die eigentliche damit verbundene Pro-
blematik scheint die Europäische
Kommission aber zu verkennen. So er-
wähnt sie nicht die schon lange von
prominenten Vertretern von Justiz, Po-
litik und Wissenschaft vorgetragene
Forderung nach Schaffung einer auto-
nomen Selbstverwaltungskörperschaft
für die Justiz. Mit einer strikten
Durchsetzung der Gewaltenteilung
und Sicherstellung der Unabhängig-
keit der richterlichen Karrieren vom
Justizministerium würde auch die Ge-
fahr der „informellen Weisungen/Ein-
flussnahme“ jenseits der formellen
Wahrnehmungsschwelle entfallen.
Ausländische Vorbilder zeigen die
Vorteile dieses Modells.

Weisungsrecht: Bedenken
werden relativiert

Vollends problematisch wird der Be-
richt dann, wenn dieser die Bedenken
gegenüber dem Weisungsrecht wiede-
rum relativiert, indem er auf Doku-
mente anderer internationaler Organi-
sationen verweist, die wiederum auf
unspezifizierte Garantien für „Trans-
parenz und Billigkeit“ Bezug nehmen.
Eine „copy-and-paste“-Übung aus Do-
kumenten anderer diplomatischer Ins-
titutionen ohne echte Vertiefung der
Materie wird wohl kaum einer auch
nur annähernd ausreichenden Rechts-
staatlichkeitsprüfung gerecht.

Ähnliches ist in Bezug auf die Aus-
führungen zu Volksanwaltschaft und
anderen Ombudsmann-Einrichtungen
zu sagen. Was nützt es in einem
Rechtsstaatlichkeitsbericht, diese kurz

Gastkommentar ten „Renegaten der Rechtsstaatlich-
keit“ (Ulrich Hufeld) – wahrnehmen.

Das diesbezügliche Bemühen der
EU hat vorerst zu ambivalenten Ergeb-
nissen geführt. Dabei hat die Europäi-
sche Kommission am 30. September
2020 erstmals einen Bericht über die
Rechtsstaatlichkeit in der Europäi-
schen Union mit Länderberichten vor-
gelegt.

Die kritischen Äußerungen zu ver-
schiedenen Ländersituationen insbe-
sondere in Mittel- und Osteuropa gin-
gen durch die Medien. Ein Blick in
den Bericht zur Situation in Öster-
reich zeigt aber, dass wir hier von ei-
ner allgemeinen, substanziierten
Rechtsstaatlichkeitskontrolle über die
gesamte Union hinweg noch weit ent-
fernt sind.

Breite Aufmerksamkeit
für die Pressefreiheit

Beginnen wir mit dem, was in dem
Österreich-Bericht gut ist: Auffallend
ist die breite Aufmerksamkeit, die die
Europäische Kommission der Presse-
freiheit in diesem Land widmet. Dabei
hebt sie kritisch die hohen Beträge öf-
fentlicher Werbeschaltungen hervor,
die – auch angesichts der Konzentrati-
on auf Blätter mit hoher Auflage – zu
politischer Einflussnahme führen kön-
nen. Der unzureichende Schutz von
Journalisten vor verbalen Übergriffen
und der fehlende Schutz vor politi-
scher Einflussnahme bei der Bestel-
lung und Absetzung von Chefredak-
teuren in Nachrichtenmedien wird
ebenfalls kritisiert.

Ungenügend sind hingegen die
Ausführungen im Bereich der Unab-
hängigkeit der Justiz. Zwar hebt der
Bericht die Notwendigkeit hervor, auf

zu erwähnen und diesen – ohne nähe-
re Prüfung ihrer tatsächlichen Ar-
beitseffizienz – pauschal zu attestie-
ren, dass diese „beitragen, Grundrech-
te in verschiedenen Gebieten zu ga-
rantieren“?

Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass hier eine lustlose Form-
übung über die Bühne gegangen ist,
wobei die Gedanken anderswo lagen.

Schon klar: Eine Rechtsstaatlich-
keitsprüfung über alle EU-Mitgliedstaa-
ten hinweg, die nicht nur den hohen
formellen Ansprüchen der Union, son-
dern den (mindestens ebenso hohen)
nach außen getragenen Ambitionen
der Mitgliedstaaten gerecht werden
soll, ist ein Unterfangen von enormem
Aufwand. Dieser ist aber unerlässlich,
wenn die Stimme der Union gegenüber
den „Renegaten“ Gewicht haben soll.

Für die nächste Überprüfungsrunde
kann der Europäischen Kommission
empfohlen werden, eine primär episte-
mische Diskussion zu vermeiden, die
von ihr selbst immer wieder hochgehal-
tene umfassende Einbindung der Zivil-
gesellschaft ernst zu nehmen, ein brei-
tes Diskussionsforum zu eröffnen, nati-
onale Referenten zu benennen, an die
sich jeder Interessierte (auch elektro-
nisch) wenden kann, und auch auf na-
tionaler Ebene Initiativen zu fördern,
die die Rechtsstaatlichkeitsdiskussion
gezielt voranbringen. Auf mittlere Frist
könnte damit tatsächlich ein entschei-
dender Fortschritt in der Rechtsstaat-
lichkeitsdiskussion erzielt werden. ■

Von Peter Hilpold

In dem Ringen um europäische Werte
steht die Rechtsstaatlichkeitsdimensi-
on ganz im Vordergrund. Selbst der
mehrjährige EU-Haushalt und die
Wiederaufbauhilfen werden an die
„Rechtsstaatlichkeitskonditionalität“
gebunden. Diese Bedingung birgt
enorme Sprengkraft: Sie kann tatsäch-
lich wegweisend für die Entwicklung
einer auf substanziellen Werten beru-
henden Union sein oder aber dem eu-
ropäischen Integrationsprozess ein
Ende setzen, wenn deutlich werden
sollte, dass insbesondere die „illibera-
len Demokratien“ diese Werte nicht
mehr mittragen können oder wollen.

Nun wirft schon die Definition der
„Rechtsstaatlichkeit“ Probleme auf,
aber es zeichnet sich dennoch ein
Grundkonsens in Bezug auf einen
Kernbereich dieses Konzepts ab: Alle
staatliche Macht muss auf Recht beru-
hen, das in einem demokratischen, ge-
waltenteiligen Prozess geschaffen
wird. Zentrale Bedeutung kommt dem
Vorliegen einer unabhängigen, unpar-
teilichen Gerichtsbarkeit sowie dem
wirksamen Grundrechtsschutz zu. Da-
raus ergeben sich zahlreiche weitere
Verästelungen bis hin zur Sicherstel-
lung zusätzlicher Kontrollmechanis-
men, beispielsweise einer unabhängi-
gen, freien Presse.

Übernimmt eine internationale Ins-
titution wie die EU die Rechtsstaatlich-
keitskontrolle, so muss sie, will sie da-
rin ihre Legitimität und Autorität wah-
ren, diese Aufgabe umfassend, in Be-
zug auf alle Mitgliedstaaten – und
nicht nur in Bezug auf die deklarier-

Sie sind anderer Meinung?
Diskutieren Sie mit: Online unter

www.wienerzeitung.at/recht oder unter
recht@wienerzeitung.at
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Cerha Hempel. Mit 1. Oktober
2020 verstärkt Michael Mayr als
neuer Partner das Kartellrechts-
team von Cerha Hempel. Mayr
wechselt nach 15-jähriger anwalt-
licher Tätigkeit bei Cleary Gott-
lieb in Brüssel und Köln zu Cerha
Hempel in Wien. Er berät seit vie-
len Jahren zu allen Aspekten des
europäischen, deutschen und ös-
terreichischen Kartell- und Wett-
bewerbs- sowie Beihilfenrechts in
einem breiten Spektrum von In-
dustriesektoren.

Schönherr. Schönherr hat zu-
sammen mit Advokatfirman Del-
phi das an der NASDAQ Stock-
holm Börse notierte Medtech-Un-
ternehmen AddLife beim Erwerb
aller Anteile an der DACH Medi-
cal Group Holding AG beraten.
Der Anteilskaufvertrag wurde
am 1. Oktober 2020 unterzeich-
net. AddLife ist ein unabhängiges
Unternehmen in der Life-Scien-
ce-Industrie, das sowohl dem pri-
vaten als auch dem öffentlichen
Sektor medizinische Produkte,

Dienstleistungen und Beratung
anbietet. Das Unternehmen ist in
Europa tätig, mit speziellem Fo-
kus auf Nordeuropa. Das Schön-
herr-Team wurde von Christian
Herbst (Partner) und Maximilian
Lang (Counsel) geleitet und be-
stand des Weiteren aus Maximili-
an Nutz (Rechtsanwaltsanwärter)
und Teresa Waidmann (Rechtsan-
wältin). Die Verkäufer von DACH
Medical Group Holding AG wur-
den von SCWP Schindhelm bera-
ten.

ScherbaumSeebacher. Zum drit-
ten Mal in Folge hat am 29. Sep-
tember 2020 die Jahrestagung Un-
ternehmensnachfolge unter der
Leitung von Clemens Jaufer und
Gerold Oberhumer im Rahmen der
Rechtsakademie von Manz in
Wien stattgefunden. Zu den Vor-
tragenden zählten – neben den Ta-
gungsleitern – Nikola Leitner-Bom-
mer (Stiftungsexpertin und Part-
nerin der Kanzlei LeitnerLaw), Ale-
xander Singer (Partner der Fössl
Singer Rechtsanwälte, spezialisiert

auf Gesellschafterstreitigkeiten),
Nikolaus Arnold (Stiftungsexperte
und Partner der gleichnamigen
Rechtsanwaltskanzlei) wie auch
Christian Jaufer (Architekt und
Wirtschaftsmediator). Schwer-
punkt waren Gesellschafterkon-
flikte bei der Unternehmensnach-
folge und deren Vermeidung. „Wir
beobachten, dass die Unterneh-
mensnachfolge oftmals in den Sta-
tuten von Familienunternehmen
gar nicht oder unzureichend abge-
bildet ist“, so Clemens Jaufer.
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